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RS OGH 1997/1/28 1Ob2305/96v
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.01.1997

Norm

ABGB §1035

KO §3

Rechtssatz

Bei der Geschäftsführung ohne Auftrag muß der Geschäftsherr nicht einmal geschäftsfähig sein; umso weniger kann

es bei Beurteilung der Ansprüche des Geschäftsführers darauf ankommen, daß der Geschäftsherr durch die

Konkurseröffnung in seiner Fähigkeit zur Verfügung über die Masse beschränkt wird.
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